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Dle wichtigste« Bestimmungen des PoMen-Geseges und TelegroWn-TaM

1. Tarif für die Schweiz.
Briefe, frankiert: Ortskreis (IVKm in gerader Linie) bis

2S«s 10 Rp, — Weitere Entfernung: 2« Rp, bis 2S0s.
Briefe, unfrankiert: Doppelte Tare der Frankatur.
Warenmuster: Bis 2S0s 10 Rp„ über 2S0—Svviz 20 Rp, —

Dieselben müssen verifizierbar verpackt sein u, dürfen keinen
Verkaufswert haben, Beischluß von schriftlicher
Korrespondenz bei Anwendung genannter Taxen ist unstatthaft,

Drucksachen: Bis S« S Nv„ über S0-2S0s 10 Rp„ über
2S0—Sv«s 20 Np, Sie sind unverschlossen aufzugeben und
dürfen keine handschriftl. versönl, Mitteilungen enthalten.
Aus gedruckten Visttkarten ist es gestattet, außer der
Adresse d.AbsendersWünsche,Elückmünsche,Danksagungen,
Beileidsbezeugungen oder andere Höflichkeitsformeln in
höchstens S Worten anzubringen, — Auf vorgedruckten
Todesanzeigen darf Ort, Datum, Verwandtschasts-
verhältnis (Gatte, Bruder zc,), sowie Name, Todestag,
Alter d. Verstorbenen, Beerdigungstag u, -Zeit, sowie die
Unterschrist handschriftlich beigefügt werden. Diese Zusätze
sind jedoch nur im internen Dienst gestattet, sofern eiue
Anzahl gleichlautender Exemplare miteinander aufgegeben
werden. Auf Einladungskarten darf handschriftlich
außer der Adresse auch Datum, Ort, Zeit und Zweck der
Versammlung beigefügt werden.

Abonnierte Drucksachen (aus Leihbibliotheken zc,): Bis
zu 2 Kilo sür Hin- und Herweg zusammen 30 Rp,

Postkarten (Korrespondenzkarten): Einfache 10 Np„
doppelte 20 Rp. Privatpostkarten (insofern in Größe und
Festigkeit des Papiers den postamtlichen entsprechend) stnd
zur Taxe von 1« Rp, zulässig, Ansichtspo st karten mit
schriftlichen Mitteilungen auf der linken Halste der Vorderseite

stnd allgemein znr Postkartentaxe zulässig.
Nngsnligend frankierte Gegenstände (soweit zulässtg)

werden mit der Taxe der frankierten Briefe belegt, unter
Abzug des Wertes der verwendeten Frankomarlen.

Rekommandationsgebühr 2« Np, Die Rekommandation
ist für die meisten Briefpostgegenstände zulässig.
Entschädigung im Verlustfall S« Fr,, bei Verspätung von
mehr als einem Tag IS Fr. — Reklamationsfrist
1 Jahr, — Aufgabe-Empfangsschein: Gratis u, obligatorisch

sür alle eingeschriebenen Briefpostsendungen,
Geldanweisungen und Einzugsmandate nach dem In- und
Auslande, — In Büchern, 390 Stück, 1 Fr, — Rückschein 20 Rp,

Eilbotengebühr: Bis 1>/2km80 Rp., jeder weitere '/2 Km
oder Bruchteil eines halben Kr» 20 Rp,

Nachnahmen: Zulässig bis1000 Fr, Gewöhnliche Brieftaxe
und Nachnahmegebühr 10Rp, für je IgFr, oder Bruchteile
des reinen Nachnahmebetrages, mindestens IS Rp. für
jede Sendung,

Einz»gsmandate:ZulässtgbIsl«0«Fr. JmOrtskreis30Rp.,
wetter 40 Rp. Einzugsgebühr 10 Np. u, Postanweisungstaxe

wird im Zahlungsfalle vom Betrag abgezogen, — Für
Einzugsmandate, die auf Postcheckrechnung übertragen
werden, ist der Betrag unbeschränkt,

Postanweisungen: Bis 20 Fr, 2« Rp„ 20 bis S« Fr. 2S R?.,
SO bis 100 Fr, 30 Rp.; für ze weitere 100 Fr. 1« Rp, mehr,

Postcheö» und Giroverkehr: Bei Einzahlungen: Bts20 Fr,
S Np„ über 2« bis 100 Fr, 10 Rp„ über 10« Sis 200 Fr,
IS Np„ je weitere 100 Fr, oder Bruchteile S Rp, mehr, —
Bei Rückzahlungen am Schalter der Checkbureaux bis
10« Fr. S Rp„ über 10« bis 100« Fr. 1» Rv., über 1000 bis
2000 Fr. IS Rp., je wettere 100« Fr. oder Bruchteile S Rp.
mehr; die Anweisungen aufPoftstellenIVRp, mehr für jede
Auszahlung, zuzüglich die Gebühr, welche für Rückzahlungen

am Schalter der Checkburea« erhoben wird, —
Uebertragung von Checks von einer Rechnung auf dic
andere gebührenfrei. Die Gebühren «erden dem
Inhaber der Poftcheckrechnung belastet. Die Nmlauffrist
eines Checks beträgt einen Monat,

2. Weltpostvereins-Tarif (Ausland).
Briefe: Jm Verkehr mit dem gesamten Ausland sür die erften

20« frko, 30 Np,, unfr, 80 Rp., für je weitere 2««frlo. 20 Rp„
Jm Grenz kreis (SV Km tn Luftlinie von Poftbureau zu
Postbureau) im Verkehr mit Deutschland, Frankreich und
Oesterreich 2« Np. für die erften 2»s und 2« Rp, für je
weitere 20 s oder Bruchteile von 20 s. — Unfrankierte
Briefe und Postkarten unterliegen tm Bestimmungsland
der doppelten Taxe,

Postkarten im Grenzkreisverkehr Deutschland, Frankreich
und Oesterreich 10 Rp. — (Privatpostkarten zulässig
wie oben): Einfache 20 Np,, Doppelkarten (mtt Antwort)
40 Rp,? zulässig im Verkehr mit sämtlichen Ländern des
Weltpostvereins.

Aenderungen im Tarif vorbehalten.

Warenmuster: Bis l«0 « 2« Rp„ über loo—S««s
(Höchstgewicht! für je e»K lg Rp, mehr, Dimensionsgrenzen:
Nach allen Ländern: Länge 30, Breite 2«, Dicke 10 cm,

Geschäftspapiere (bis 200vU):für je S0s10Rp„ mindestens
aber 30 Rp, — Dtmensionsgrenzen: 4Scm nach jeder
Seite; in Nollenform: Durchmesserl« cm, Länge 7S cm,

Drucksachen (bis 2000s): für je Svs 10 Np, Dimenstons-
grenzen wie für Geschäftspapiere. Sonstige Bedingungen
wie sür die Schweiz.

Rekommandationsgebühr 40 Rp, Rekommandation für
alle Gegenstände zulässtg. Für den Verlust rekommandierter

Sendungen haftet die Postverwaltung bis zum
Betrage v.S0 Fr.— Empfangschein (f. rekommandierte
Sendungen) obligatorisch u, gratis. — Rückscheingebühr 40 Rp.

Ungenügend frankierte Gegenstände (soweit zulässtg)
unterliegen emer Nachtaxe im doppelten Betrage der
fehlenden Frankatur,

E«presz-Beste«gebühr: 8« Rp,
Einzugsniandate, Versandtgebühren: gewöhnliche Vrief-

taxe und Rekommandationsgebühr 40 Rp,
Geldanweisungen: »)nach Großbritannienu, Irland, Brit,

Indien, den Brit, Kolonien, Kanada für je 2S Fr, 2S Rp.i
nach d. Vereinigten Staaten«, Amerika 2S Rp, für jeS0 Fr.;
nach den übrigen Ländern und Orten für je 100 Fr. SV Np,

Tarif fiir die Schweiz.
«,) Gen>ichtsta«en.

Von 2S0z bis 80«s frankiert Fr, -, S«, ,,„f„„„^über S««s „ 2>/2kg „ gg unsranttert lv!«p.
„ 2V2K«„ S „ —,8«> Zuschlag für alle

„ „ 1« I.SV^ Gewichte,

Bei Stücken von höherem Gewichte kommen Entfernnngs-
stufen in Anwendung, währenddem Stücke bis IS Kilo ohne
Unterschied der Entfernung nach obigem Tarif zu berechnen
stnd. Expreßbestellgebühr bis 1>/2 Km 8» Rp,, für jeden
weiteren halben Km 40 Rp, mehr,

lo> Werttaxe (der Gewichtstaxe beizufügen).
Für 300 Fr, oder Bruchteil von 300 Fr, S Rp.

Sendungen mit Wertangabe müssen versiegelt seilt.
Nachnahmen stnd zulässig bis 1000 Fr, Nebst der gewöhnlichen

Taxe Nachnahmegebühr wie bei Briefnachnahmen,
Nachnahmescheine, dienach erfolgter Einlösung zum Bezüge
der Nachnahme berechtigen, 20 Rp,

Empfangscheine: Für Sendungen mit Wertangabe nach
dem In- und Ausland gratis, für Sendungen ohne
Wertangabe S Rp, per Stück,

Ausland.
Poftstücke werden zu maß, Preise nach beinahe allen Ländern

d, Weltpostvereins spediert. Maximalgewicht nach Frankreich,

Belgien, Luxemburg und Oesterreich 10 K^, Die
Taxen werden je nach Gewicht für 1, 3 oder 10 K^ berechnet.
Taxänderungen vorbehalten,

Worttarif, Aufrundung auf SRp.

Kl« ws Isis ls«,

RP, Rp.
Norwegen

RP.
s»

Rp.
27,s

so s so SZ,S
so l2,s Rußland, so s«
50 12. s Griechenland Kontiso

12, s nent und Inseln
so 1Z,S Korfu, Porös u.

Z7,sso 2« Euböa so
so lS,S Inseln: Chio, Jm-
so 1S,S bro«, Lemnos,
so 1S,S Metelin.Samos,
so 1S.S Tenedos so S8
so 24,S Uebrige Inseln so 31
so 2g Litauen so 2«
so 20 Estland so 3S
so 24 Albanien.... so 28
so 27, S

20
Malta so 3t

so Lettland so 27,S
so 20 so 20
so 2« Cilicien so 4«
K« 20 Rhodus so 48
so 24 Algier, Tunis so 23
5« 2« Gibraltar so 24

Schweiz (inklusive
Liechtenstein)

Deutschland,
Frankreich
Italien
Oesterreich
Ungarn
Belgien
Niederlande
Luxemburg
Dänemark
Großbritannien
Freistaat Irland
Spanien
Portugal,
Numänien
Serbien
Bosnien-Herzegow,
Jnaoslawien
Tschechoslowake!
Bulgarien
Schweden

In der Schweiz müssen Telegramme, die für rußerhalb
des Bestellbezirks liegende Orte bestimmt sind, per Expressen
befördert werden, cmsons! dieselben mit der Post, wic VricsV,
bestellt werden.
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